Abschrift/R81,

4e AnNordnung
iiber_die Haupttreuhandstelle Ost, betreffend Verwertiung
der ehemals polnischen Vermégensobjekte in den eingegliederten
Os tgebieten.
vom 9, lovember 1942

Uit Riicksicht auf die Kriegsteilhehmer, die infolge ihrer

. BEinberufung zur Wehrmacht ihre Privaten Interegsen in der Heimat
nicht selbst vertreten ktnnen, habe ich durch die 3. Anordnung
iiver die Haupttreuhandstelle Ost bestimmt, daB gewerbliche Unter-

nehmungen gowie stédtische Hausgrundstucke im Werte bis zu

100 000 RM; die der Verfugung der Haupttreuhandstelle Ost unter-
liegen, nur an Krlegsversehrte und glelchgeSEellte Personen ver-
auBert werden durfen.‘Ich habe mlch entschlossen, auch die grisse:
ren- Objekte denm deutschen Soldaten vorzubehalten und ordne daher

ans : L s 2w _
1. Die 3, Anordnung uber dle Haupttreuhandstelle Ost gllt
. fur alle Obgekte, deren Verwertung nach den geltenden

Bestlmmungen durch die srtlichen Treuhandstellen,eﬁfolct.
- [Verkaufssperre also fur alle Objekte unter 500.000 RM]

2, Kauf- undg- Uberlassungsvertrage, die bis zum 31. Dezember
1942 abschluﬁrelf sind, fallen nu:ht unter dlese Bestimmung.

Berlin den 9. Nowember 1942
Der Beauftragte fiir den Vier;ahresplan
o gez. Goring :
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Uwe Wehnert
Hervorheben

Uwe Wehnert
Textfeld
[Verkaufssperre also für alle Objekte unter 500.000 RM]




